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Eidg. Prüfung 2012 (mündlich und schriftlich) – Anerkennung von 
anderen Ausweisen i. S. v. PO Ziff. 5.22 
 

 

Aus Prinzip der Gleichbehandlung der Kandidatinnen und Kandidaten 
haben sich alle Kandidatinnen und Kandidaten allen Prüfungen zu 
unterziehen. 
 
Die Prüfungskommission anerkennt im Moment keine Gleichwertigkeit 
abgeschlossener Prüfungsteile bzw. Module anderer Prüfungen auf 
Tertiärstufe. Aus diesem Grund erfolgt im Moment grundsätzlich keine 
Dispensation von den entsprechenden Prüfungsteilen der eidg. 
Berufsprüfung Betreibung und Konkurs. 
 
 
 
 
Zürich, 21. November 2011 Thomas Zeller 


